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Ungültigkeitserklärung eines Dienstsiegels

Folgendes städtische Dienstsiegel (Durchmesser 
1,8 cm) wird hiermit für ungültig erklärt.

Das Siegel trägt das Stadtwappen und folgende 
Umschrift:

„Siegel der Stadt Duisburg 182“

Duisburg, den 20. Januar 2021

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag 

Cervik

Auskunft erteilt:
Frau Ünlü
Tel.-Nr.: 0203 283-8435
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des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 22.01.2021, Aktenzeichen 51-42/95, an Serhat Aydin,
zuletzt wohnhaft : derzeit unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der Stadt
Duisburg, Regionalstelle Mitte, Sonnenwall 73-75, 47051 Duisburg, Zimmer 114, montags und donnerstags in der
Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Quass, Tel.-Nr.: 0203 283 8922

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 22.01.2021, Aktenzeichen 13424/2020,
an Firma Güler Dienstleistungen UG, zuletzt wohnhaft Sedanstr. 90, 47053 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Straßenverkehrsamt, Ludwig-
Krohne-Str. 6, 47058 Duisburg, Zimmer 208, Montag-Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Auskunft
erteilt Frau Schwarzwald, Tel.-Nr.: 0203/283-4828

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 25.01.2021, Aktenzeichen 51-42/91 Pat, an Lyutvi
Myumyun Mehmed, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 308, nach
telefonischer Terminvereinbarung in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Patsch, Tel.-Nr.:
0203/283-5394

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 25.01.2021, Aktenzeichen 51-42/91 63917, an
Casandra Tanase, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim
Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 312,
Montag und Donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Hoppe, Tel.-Nr.:
02032835679

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 25.01.2021, Aktenzeichen 51-42/91 64874, an Christina
Tolkemitt, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der
Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 312, Montag und
Donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Hoppe, Tel.-Nr.: 02032835679

des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 25.01.2021, Aktenzeichen 51-42/91 64875, an Christina
Tolkemitt, zuletzt wohnhaft unbekannt. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Jugendamt der
Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Ebert-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer 312, Montag und
Donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Hoppe, Tel.-Nr.: 02032835679

des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 29.01.2021, Aktenzeichen 232 000
466 418 Anh. GwSt 2015, Nz 2015, Sz, an Herrn Tomas Bernater, zuletzt wohnhaft Mindener Str. 2, 10589 Berlin.
Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern Duisburg,
Sonnenwall 85, 47051 Duisburg, Zimmer 708, montags-donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr.
Auskunft erteilt Frau Schweiger, Tel.-Nr.: 0203 283-8232

des Dokuments des Amtes für Rechnungswesen und Steuern Duisburg vom 01.02.2021, Aktenzeichen 21-33 Ma
232 000 507 211, an Herr Grzegorz Leslaw Paweloszek, zuletzt wohnhaft Wiesbadener Str. 6, 47138 Duisburg.
Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden beim Amt für Rechnungswesen und Steuern Duisburg,
Sonnenwall 85, 47051 Duisburg, Zimmer 501, Montags - Donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr.
Auskunft erteilt Frau Marx, Tel.-Nr.: 0203 283-3182
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des Dokuments des Jugendamtes der Stadt Duisburg vom 29.01.2021, Aktenzeichen 51-42/91 Kr 90843 , an
Nicolae Samu, zuletzt wohnhaft Neustr. 20, 47137 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt werden
beim Jugendamt der Stadt Duisburg, Regionalstelle Nord, Friedrich-Wilhelm-Str. 152, 47179 Duisburg, Zimmer
214, Montag und Donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Krüßmann, Tel.-Nr.:
0203/283-5222

Hinweis:

Mit der öffentlichen Bekanntmachung werden die vorstehend genannten Dokumente zugestellt.
Sie gelten als zugestellt, wenn seit der Veröffentlichung dieser Benachrichtigung zwei Wochen
vergangen sind. Es können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.
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Die bekannt gemachten Dokumente 
können zudem während der Dienstzeiten 
bei der Linksniederrheinischen Entwäs-
serungs-Genossenschaft, Friedrich-Hein-
rich-Allee 64, 47475 Kamp-Lintfort ein- 
gesehen werden.

Kamp-Lintfort, den 16. Dezember 2020

Der Vorstand
gez. Dipl.-Ing. Karl-Heinz Brandt
Ass. d. Markscheidefachs

Bekanntmachung der Feststellung  
des Konzernabschlusses und des Er-
gebnisses der Jahresabschlussprüfung 
zum 31. Dezember 2019 für die GEBAG  
Duisburger Baugesellschaft mbH  
und ihrer Tochtergesellschaften (der 
Konzern)

Die Gesellschafterversammlung der GEBAG 
Duisburger Baugesellschaft mbH hat in 
ihrer Sitzung am 23. Dezember 2020 den 
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019 
festgestellt und über die Verwendung wie 
folgt beschlossen:

1.  Der Konzernabschluss der GEBAG für
das Geschäftsjahr 2019 wird mit einem
Jahresüberschuss von 3.457.466,39 EUR
festgestellt.

Der Verband der Wohnungs- und Immobi-
lienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. hat 
den Konzernabschluss und den Konzernla-
gebericht des Geschäftsjahres 2019 geprüft 
und am 4. Dezember 2020 den folgenden 
Bestätigungsvermerk erteilt.

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers

An die GEBAG Duisburger Baugesellschaft 
mbH, Duisburg

Prüfungsurteile

Wir haben den Konzernabschluss der  
GEBAG Duisburger Baugesellschaft, Duis- 
burg, und ihrer Tochtergesellschaften (der 
Konzern) - bestehend aus der Konzernbi-
lanz zum 31. Dezember 2019, der Kon-
zern-Gewinn- und Verlustrechnung, dem  

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Auf Veranlassung des Gläubigers soll  
das Sparkassenbuch Nr. 3207031968  
(alt 107031965) der Sparkasse Duisburg 
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber  
des Sparkassenbuches wird hiermit auf- 
gefordert, binnen drei Monaten seine 
Rechte unter Vorlegung des Sparkassen-
buches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 18. Januar 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4211047701  
(alt 111047700) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 20. Januar 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3270190451  
(alt 170190458) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 20. Januar 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3213026903  
(alt 113026900) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 20. Januar 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202478883 der 
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 20. Januar 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3200961161 der 
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 20. Januar 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202843326 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 27. Januar 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202481374 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 28. Januar 2021

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Bekanntmachung des Jahresabschlus-
ses 2019 der Linksniederrheinischen 
Entwässerungs-Genossenschaft

Die Genossenschaftsversammlung der 
Linksniederrheinischen Entwässerungs- 
Genossenschaft hat am 16. Dezember 
2020 den testierten Jahresabschluss  
2019 festgestellt.
Der Jahresabschluss wird gemäß § 33 
LINEGG i. V. m. § 16 der Satzung der  
LINEG durch Veröffentlichung im Inter-
net (www.lineg.de) öffentlich bekannt 
gemacht. 
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Konzerneigenkapitalspiegel und der Kon- 
zernkapitalflussrechnung für das Geschäfts- 
jahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. De- 
zember 2019 sowie dem Konzernanhang,  
einschließlich der Darstellung der Bilanzie- 
rungs- und Bewertungsmethoden - ge-
prüft. Darüber hinaus haben wir den Kon- 
zernlagebericht der GEBAG Duisburger 
Baugesellschaft, Duisburg, für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum  
31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

-   entspricht der beigefügte Konzernab-
schluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage des Kon-
zerns zum 31. Dezember 2019 sowie 
seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezem-
ber 2019 und

-   vermittelt der beigefügte Konzernlage- 
bericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Konzerns. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser 
Konzernlagebericht in Einklang mit dem 
Konzernabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Konzernabschlusses und des Konzernlage-
berichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Konzern- 
abschlusses und des Konzernlageberichts 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter  
Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab- 
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwor-
tung des Abschlussprüfers für die Prüfung 

des Konzernabschlusses und des Konzern-
lageberichts“ unseres Bestätigungsver- 
merks weitergehend beschrieben. Wir sind 
von dem Konzernunternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Konzernab-
schluss und zum Konzernlagebericht zu 
dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver- 
treter und des Aufsichtsrats für den  
Konzernabschluss und den Konzern- 
lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwort-
lich für die Aufstellung des Konzernab-
schlusses, der den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Konzernabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger  
Buchführung ein den tatsächlichen Ver- 
hältnissen entsprechendes Bild der Ver- 
mögens-, Finanz- und Ertragslage des  
Konzerns vermittelt. Ferner sind die ge- 
setzlichen Vertreter verantwortlich für  
die internen Kontrollen, die sie in Über- 
einstimmung mit den deutschen Grund- 
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Konzernabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlus-
ses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns 
zur Fortführung der Unternehmenstätig- 
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä- 
gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 
dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit  
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsäch- 
liche oder rechtliche Gegebenheiten ent- 
gegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des 
Konzernlageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Kon-
zerns vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Konzernabschluss in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, um 
die Aufstellung eines Konzernlageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Konzernlagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für  
die Überwachung des Rechnungslegungs- 
prozesses des Konzerns zur Aufstellung 
des Konzernabschlusses und des Konzern- 
lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Konzernabschlus-
ses und des Konzernlageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicher-
heit darüber zu erlangen, ob der Konzern-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
- beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist, und ob der Kon-
zernlagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Konzerns vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Konzernabschluss sowie mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti- 
gungsvermerk zu erteilen, der unsere  
Prüfungsurteile zum Konzernabschluss  
und zum Konzernlagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
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-   führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im 
Konzernlagebericht durch. Auf Basis aus-
reichender geeigneter Prüfungsnachwei-
se vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien-
tierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den  
geplanten Umfang und die Zeitplanung  
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die  
wir während unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 4. Dezember 2020

Verband der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft
Rheinland Westfalen e.V.

Dr. Ranker       Köhler
Wirtschaftsprüfer       Wirtschaftsprüfer

Bekanntmachung über die Auslegung 
eines Planfeststellungsbeschlusses

Planfeststellungsbeschluss zur Deich- 
sanierung Am Parallelhafen zwischen  
Rheinstrom-km 776,4 – 777,1, rechtes  
Ufer, 3. Bauabschnitt, Deich-Station  
0+580 bis 1+310  in Duisburg-Neuen- 
kamp

Im Planfeststellungsverfahren zur Deich- 
sanierung Am Parallelhafen zwischen 
Rheinstrom-km 776,4 – 777,1, rechtes 
Ufer, 3. Bauabschnitt, Deich-Station 0+580 
bis 1+310 in Duisburg-Neuenkamp ist mit 
Datum vom 04.12.2020 der Planfest- 
stellungsbeschluss der Bezirksregierung 

aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul-
tieren und werden als wesentlich ange-
sehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder ins- 
gesamt die auf der Grundlage dieses Kon-
zernabschlusses und Konzernlageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun-
gen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

-   identifizieren und beurteilen wir die Risi- 
ken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen 
im Konzernabschluss und im Konzernla-
gebericht, planen und führen Prüfungs- 
handlungen als Reaktion auf diese Risi- 
ken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen  
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstö-
ße betrügerisches Zusammenwirken,  
Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können.

-   gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Konzernabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Konzernlage-
berichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.

-   beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.

-   ziehen wir Schlussfolgerungen über 
die Angemessenheit des von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Er- 
eignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
des Konzerns zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 
eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben 
im Konzernabschluss und im Konzernla-
gebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modi-
fizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass der Konzern 
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann.

-   beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Konzern-
abschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Konzernabschluss die zu- 
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Konzern- 
abschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Konzerns 
vermittelt.

-   holen wir ausreichende geeignete 
Prüfungsnachweise für die Rechnungs-
legungsinformationen der Unternehmen 
oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des 
Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum 
Konzernabschluss und zum Konzernlage-
bericht abzugeben. Wir sind verantwort-
lich für die Anleitung, Überwachung und 
Durchführung der Konzernabschlussprü-
fung. Wir tragen die alleinige Verantwor-
tung für unsere Prüfungsurteile.

-   beurteilen wir den Einklang des Konzern-
lageberichts mit dem Konzernabschluss, 
seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Konzerns.
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Projektmanagement Stadthaus Friedrich- 
Albert-Lange-Platz 7 (Eingang Moselstraße) 
47051 Duisburg, 2. Obergeschoss, Ein-
gangsbereich (bitte beim Pförtner melden) 
zu folgenden Zeiten zu jedermanns Einsicht 
aus:

Montag bis Freitag während der allge-
meinen Dienststunden in der Zeit von 
08.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Die geltenden Abstands- und Hygiene-
regeln sind bei der Einsichtnahme zu 
beachten.

Zusätzlich kann der Planfeststellungsbe-
schluss über die Internetseite der Bezirks-
regierung Düsseldorf (www.brd.nrw.de) 
unter der Rubrik „Aktuelle Offenlagen“ 
(http://url.nrw/offenlage) eingesehen 
werden.

Ich weise darauf hin, dass der Planfeststel-
lungsbeschluss mit dem Ende der Ausle-
gungsfrist gegenüber den Betroffenen als 
zugestellt gilt, denen ein Planfeststellungs-
beschluss nicht zugestellt worden ist.

Düsseldorf, 09.02.2021

Bezirksregierung Düsseldorf
-Obere Wasserbehörde-
54.04.01.42-9

Im Auftrag
gezeichnet
Miriam Haarmann

Duisburg, den 9. Februar 2021

Stadt Duisburg
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Trappmann
(Amtsleiter)

Auskunft erteilt:
Stadt Duisburg
Amt für Stadtentwicklung und 
Projektmanagement
Frau Würschem
Tel.-Nr.: 0203 283-4752

Düsseldorf (Az.: 54.04.01.42-9) erlassen  
worden, dessen verfügender Teil mit ent- 
sprechender Rechtsbehelfsbelehrung hier-
mit § 74 Abs. 5 Satz 2 des Verwaltungs- 
verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein- 
Westfalen (VwVfG NRW) öffentlich be-
kannt gemacht wird.

Gegenstand des geplanten Verfahrens ist 
die Deichsanierung auf dem Abschnitt  
zwischen Rheinstrom-km 776,4 – 777,1, 
rechtes Ufer, Deich-Station 0+580 bis 
1+310. Eigentümerin und hochwasser-
schutzpflichtig ist die Duisburger Hafen 
AG. Der Deich im Bereich des Parallel- 
hafens wurde im Zuge des Hafenbaus 
durch die Duisburger Hafen AG errichtet. 
Der Deich schützt die Stadtteile Neuen-
kamp und Kasslerfeld vor Hochwasser im 
Rhein. Der Stadtteil Neuenkamp ist dicht 
besiedelt und im angrenzenden Hafen- 
bereich (Schlütershof / Paul-Rücker-Straße)  
befinden sich Industrie- und Gewerbe- 
betriebe. Nach Fertigstellung des 1. Bau- 
abschnitts und derzeitigem Bau des 2. Bau-
abschnitts zur Anpassung an die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik wird mit 
dieser Planfeststellung der dritte Bauab-
schnitt (3. BA) zur Deichsanierung „Am 
Parallelhafen“ beschlossen.

Der verfügende Teil des Beschlusses lautet:
1.1    Die Pläne zur Deichsanierung Am 

Parallelhafen zwischen Rheinstrom-km 
776,4 – 777,1, rechtes Ufer, 3. Bau-
abschnitt, Deich-Station 0+580 bis 
1+310 in Duisburg-Neuenkamp

        Antragstellerin:
        Duisburger Hafen AG
        vertreten durch den Vorstand
        Alte Ruhrorter Straße 42-52
        47119 Duisburg

        werden gemäß dem Antrag vom 
18.09.2018, inklusive der Planände-
rung vom 03.09.2019 (siehe 5.2.7), 
unter Festsetzung der unter Punkt 2 
aufgeführten Nebenbestimmungen  
auf Grundlage der unter Punkt 4 ge-
nannten Planunterlagen festgestellt.

1.2    Im Rahmen der Maßnahme wird zu- 
sätzliches Retentionsvolumen in Höhe 
von ca. 5.440 m3 für den Rhein ge-
schaffen. Der gewonnene Retentions-
raum kann von der Duisburger Hafen 
AG für andere Vorhaben genutzt 

werden. Eine Übertragung an Dritte  
ist ausgeschlossen. 

1.3   Die gegen die vorgelegte Planung 
erhobenen Einwendungen werden – 
soweit ihnen nicht durch den Tenor 
des Beschlusses oder die in diesem 
Beschluss festgesetzten Nebenbe- 
stimmungen Rechnung getragen  
wird – zurückgewiesen.

1.4   Die Kosten des Verfahrens trägt die 
Duisburger Hafen AG.

1.5   Zu den Verwaltungsgebühren ergeht 
ein gesonderter Gebührenbescheid.

Der Beschluss ergeht unter Auflagen und 
anderen Nebenbestimmungen.

Die Rechtsbehelfsbelehrung lautet:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei 
dem Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 
5, 48143 Münster erhoben werden. Die 
Klage kann schriftlich oder zu Protokoll des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des 
Oberverwaltungsgerichts erhoben werden. 
Die Klage kann auch durch Übertragung 
eines elektronischen Dokuments an die 
elektronische Poststelle des Gerichtes er- 
hoben werden. Das elektronische Doku-
ment muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der 
verantwortlichen Person versehen sein oder 
von der verantwortlichen Person signiert 
und auf einem sicheren Übermittlungsweg 
gemäß § 55a IV Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) eingereicht werden. Die für 
die Übermittlung und Bearbeitung geeig-
neten technischen Rahmenbedingungen 
bestimmen sich nach näherer Maßgabe  
der Verordnung über die technischen 
Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektro-
nischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) 
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).

Der Planfeststellungsbeschluss liegt mit den 
festgestellten Planunterlagen gemäß § 74 
Abs. 4 Satz 2 des VwVfG NRW in der Zeit 
vom 24.02.2021 bis 10.03.2021 ein-
schließlich bei der bei der Stadtverwaltung 
Duisburg, Amt für Stadtentwicklung und 
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